
 
 
 
 
 
 

Antragssteller/Grundstückseigentümer Grundstück/Verbrauchsstelle 

Vorname & Name Straße & Nr. 

Straße & Nr. Flurstück-Nr. 

PLZ & Ort Gemarkung 

Telefon Hauptwasserzähler 

E-Mail Buchungszeichen 
5.8888. 

 

Angaben zum Zwischenzähler 

Zählernummer Alte Zählernummer (bei Wechsel oder Tausch) 

Verwendungszweck 

Baujahr Geeicht bis 

Einbaudatum Um-/Ausbaudatum 

Zählerstand beim Einbau (in cbm) 

Zählerstand beim Um-/Ausbau (in cbm) 

 

Bestätigung der Installationsfirma 

Die Fachmännische Installation/Einbau des geeichten Wasserzählers wird hiermit durch 
den Installateur bestätigt. Der Wasserzähler wurde ordnungsgemäß verplombt. 

 
 
 
 
Ort & Datum 

 
 
 
 
Stempel und Unterschrift der Firma 

 

Bestätigung des Antragsstellers 

Hiermit bestätige ich, dass die über den oben genannten Wasserzähler entnommene Was-
sermenge ausschließlich für die oben genannte Nutzung verwendet wird. 

 
 
 
Ort & Datum 

 
 
 
Unterschrift des Antragsstellers 

Antrag auf  Einbau oder  Tausch 
eines privaten Zwischenzählers 

 

 



 
 
 
 
 
 

Hinweise zum Einbau eines Zwischenzählers 

Von der BadenovaNETZE bezogenes Frischwasser, das für die Gartenbewässerung genutzt 

wird, kann von der Schmutzwassermenge abgezogen werden, wenn dazu ein Gartenwasser-

zähler eingebaut wird. Bitte beachten Sie dabei: 

• Der Einbau muss durch ein fachlich geeignetes Installationsunternehmen durchgeführt 
werden. Sie beauftragen den Installateur auf Ihre Kosten. 

• Der Zähler muss gemäß den gesetzlichen Vorgaben geeicht sein (Eichfrist: 6 Jahre). Nach 
Ablauf der Eichfrist ist der Zähler auszutauschen. Die hierbei entstehenden Kosten sind 
von Ihnen zu tragen. 

• Der Zähler ist an einem frostsicheren und trockenen Ort – idealerweise im Keller – fest zu 
installieren. Die fachgerechte Montage sowie die Verplombung sind durch einen Installa-
teur vorzunehmen. 

• Die Verwendung von Aufsteck-/Aufschraubzählern („Zapfhahnzähler“), welche auf einem 
außen liegenden Wasserhahn aufgeschraubt sind, können nicht von uns anerkannt wer-
den. 

• Der Einbau ist innerhalb von 2 Wochen mit dem beigefügten Formular der Stadt Lahr Ei-
genbetrieb Abwasserbeseitigung nachzuweisen. Anstatt der Bestätigung des Installateurs 
auf dem Formular kann auch die Kopie der Rechnung für den Einbau zusammen mit dem 
Formular eingereicht werden. 

• Die Erfassung der Abzugsmenge erfolgt mit der Ablesung des Hauptzählers. 

Bemerkung: 

Das Befüllen eines Schwimmbeckens darf nicht über den Gartenwasserzähler erfolgen. Der 
Gartenwasserzähler ist ausschließlich für die Entnahme von Wasser vorgesehen, das nicht in 
die Kanalisation gelangt, wie zum Beispiel zur Bewässerung des Gartens.  

Das Wasser im Schwimmbecken ist nach der Nutzung in der Regel mit verschiedenen Verun-
reinigungen belastet. Dazu zählen insbesondere Chemikalien wie Chlor, Algizide und andere 
Schwimmbadpflegemitteln, die in die Umwelt gelangen können. Um eine Gefährdung von Bo-
den, Grundwasser und der allgemeinen Trinkwasserqualität zu vermeiden, darf das Schwimm-
beckenwasser nicht in den Garten, die Straße oder öffentliche Gewässer abgeleitet werden. 
Es ist zwingend erforderlich, das Wasser über den Schmutzwasserkanal (Abwasserleitung) zu 
entsorgen, damit eine umweltgerechte Behandlung sichergestellt ist. 

Wir weisen darauf hin, dass sich er Einbau nur bei einem sehr großen Garten lohnt. 
Alternative zum Gartenwasserzähler: Vielleicht können Sie eine Regentonne zur Bewässerung 
nutzen? Dann fallen auch keine Kosten für Frischwasser an und es wäre aus ökologischer 
Sicht die beste Lösung. 

Unterlagen bitte senden an: 
Stadt Lahr      Tel.: 07821 910-0224 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung   oder per E-Mail: 
Rathausplatz 4     abwassergebuehren@lahr.de  
77933 Lahr/Schwarzwald 
 


